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Satzung
[Fassung 09/2023]

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
jeweils nur die männliche Form verwendet, 
die weibliche ist dabei jeweils mit einge-
schlossen.

I. Allgemeines 
§ 1 Name, Sitz, Zweck, Geschäfts- 
bereich und Geschäftsjahr 
1. Der im Jahre 1896 gegründete Verein ist 
ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
im Sinne der gesetzlichen Vorschriften und 
führt den Namen:

LVM Landwirtschaftlicher Versiche-
rungsverein Münster a.G. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Münster 
(Westf.). 

3. Das sachliche Arbeitsgebiet erstreckt 
sich auf den unmittelbaren Betrieb aller 
Zweige des privaten Versicherungswesens 
mit Ausnahme der Lebens- und Kranken-
versicherung. 

4. Das räumliche Arbeitsgebiet erstreckt 
sich auf das In- und Ausland. 

5. Der Verein ist berechtigt: 

a)	� sich an Versicherungsgemeinschaften 
zur Tragung schwererer Wagnisse zu 
beteiligen, 

b)	�Rückversicherung zu nehmen und zu 
gewähren, 

c)	� Versicherungen in solchen Zweigen zu 
vermitteln, die er selbst nicht betreibt, 

d)	�Bausparverträge zu vermitteln und sons-
tige Vermittlungsgeschäfte zu betreiben, 
die mit Versicherungsgeschäften in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen, 

e)	� sich an anderen Versicherungsunterneh-
men oder solchen Kapitalgesellschaften 
anderer Art, deren Gegenstand mit dem 
Zweck der Gesellschaft in wirtschaftli-
chem Zusammenhang steht, zu beteiligen. 

In allen Fällen wird eine Mitgliedschaft zum 
Verein nicht begründet. Die Beschränkun-
gen des sachlichen Geltungsbereiches (§ 1 
Nr. 3) entfallen in den Fällen b, c, d und e.

6. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Bekanntmachungen 
Die Bekanntmachungen des Vereins erfol-
gen im elektronischen Bundesanzeiger. 

II. Mitgliedschaft 
§ 3 
1. Mitglied wird jeder, der mit dem Verein 
einen Versicherungsvertrag abschließt oder 
in einen bereits bestehenden Versiche-
rungsvertrag eintritt (Ausnahme siehe Zif-
fer 2). In der Kraftfahrtversicherung kön-
nen für folgende Wagnisse keine Verträge 
mit dem Verein abgeschlossen werden: 

a)	� Kraftomnibusse jeder Art einschließlich 
deren Anhänger, 

b)	�Wagnisse der Kraftfahrzeughersteller. 

2. Den unter Ziffer 1 Aufgeführten kann 
kurzfristiger Versicherungsschutz (unter-
jährige Versicherung) gegen festen Beitrag 
gewährt werden, ohne dass sie Mitglieder 
des Vereins werden. In der Tierversicherung 
erfolgt die Versicherung gegen festen Bei-
trag und ohne dass die Versicherungsneh-
mer Mitglieder des Vereins werden, soweit 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
dies vorsehen. Außer in den zuvor genann-
ten Fällen kann der Verein Versicherungs-
verträge gegen festen Beitrag abschließen, 
ohne dass die Versicherungsnehmer Mit-
glieder des Vereins werden, sofern auf  
das Nichtmitgliedergeschäft insgesamt 
höchstens ein Zehntel der Gesamtbeitrags-
einnahmen des Vereins entfällt. 

3. Die Mitgliedschaft endet, wenn das Ver-
sicherungsverhältnis des Mitgliedes aufhört. 
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft ver-
lieren die ausscheidenden Mitglieder alle 
auf der Mitgliedschaft beruhenden Rechte, 
sie bleiben jedoch für die Verbindlichkeiten 
des Vereins aus dem Geschäftsjahr, in dem 
sie ausscheiden, haftbar. 

III. Organe 
§ 4 
Die Organe des Vereins sind: 

A.	�der Vorstand 

B.	� der Aufsichtsrat 

C.	� die Mitgliederversammlung. 

Die Organe des Vereins nehmen ihre Auf-
gaben im Unternehmensinteresse zum 
Wohle der Mitglieder und der Versicherten 
wahr. Zu dem Unternehmensinteresse des 
Vereins gehört auch ein Konzerninteresse 
im Sinne der konzernweiten Wahrnehmung 
von Beteiligungsrechten des Vereins.

A. Der Vorstand 
§ 5 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens 
zwei Personen. 
2. Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstands-
mitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann 
auch stellvertretende Vorstandsmitglieder 
bestellen. Der Aufsichtsrat kann ein Vor
standsmitglied zum Vorsitzenden und eines 
zum stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstandes ernennen. Sofern der Aufsichts-
rat nicht eine Geschäftsordnung für den 
Vorstand erlässt, kann der Vorstand sich 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine 
Geschäftsordnung geben. Der Vorstand 
leitet den Verein nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung 
und der Geschäftsordnung. 
3. Die Beschlüsse des Vorstandes werden 
mit Stimmenmehrheit gefasst. Ist ein 
Vorstandsvorsitzender ernannt, so gibt  
bei Stimmengleichheit seine Stimme den 
Ausschlag. Satz 2 gilt nicht bei einem 
zweigliedrigen Vorstand.
4. Der Vorstand ist berechtigt, zu seiner 
Unterstützung einen beratenden Beirat zu 
berufen und den Umfang seiner Rechte 
und Pflichten durch eine Geschäftsordnung 
zu bestimmen.
5. Der Verein wird vertreten durch: 
a)	� zwei Vorstandsmitglieder oder 
b)	�ein Vorstandsmitglied und einen Proku-

risten. 

B. Der Aufsichtsrat 
§ 6 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Per-
sonen.
Die Mitgliederversammlung kann gleich
zeitig mit den ordentlichen Aufsichtsrats-
mitgliedern für ein bestimmtes Aufsichts-
ratsmitglied oder für mehrere bestimmte 
Aufsichtsratsmitglieder ein Ersatzmitglied 
wählen, das für die Dauer der restlichen 
Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen 
Mitgliedes an dessen Stelle tritt. 
2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden bis 
zur Beendigung derjenigen Mitglieder
versammlung gewählt, die über die Ent
lastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet. Wird in Ermange-
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lung eines Ersatzmitgliedes ein Aufsichts-
ratsmitglied anstelle eines vorzeitig aus-
scheidenden Mitgliedes gewählt, so gilt 
sein Amt für den Rest der Amtsdauer des 
ausscheidenden Mitgliedes.

Jedes Mitglied bzw. Ersatzmitglied des Auf-
sichtsrates kann, sofern nicht ein wichtiger 
Grund zur fristlosen Niederlegung des 
Amtes berechtigt, sein Amt unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorstand niederlegen. 

3. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen oder mehrere 
Stellvertreter. Scheidet im Laufe der Wahl-
periode der Vorsitzende oder einer der 
gewählten Stellvertreter aus seinem Amt 
aus, so hat der Aufsichtsrat innerhalb von 
sechs Monaten eine Neuwahl für den Aus-
geschiedenen vorzunehmen. 

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhal-
ten für jedes Geschäftsjahr eine feste Auf-
sichtsratsvergütung. Darüber hinaus erhal-
ten die Mitglieder von Ausschüssen für 
jedes Geschäftsjahr eine feste Ausschuss-
vergütung. Die jeweilige Höhe der Vergü-
tungen wird von der Mitgliederversamm-
lung bestimmt. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates erhält das Doppelte der Auf-
sichtsratsvergütung. Den Aufsichtsratsmit-
gliedern werden außerdem Reisekosten 
erstattet. Die Mitgliederversammlung kann 
weitere Leistungen an Aufsichtsratsmitglie-
der beschließen, die angemessen und im 
Verhältnis zur Festvergütung von unterge-
ordneter Bedeutung sein müssen, allen 
Aufsichtsratsmitgliedern nach gleichen  
Kriterien gewährt werden und nicht gegen 
Rechtsvorschriften oder die für die Gesell-
schaft geltenden Compliance-Regelungen 
verstoßen dürfen. Soweit die Aufsichtsrats-
mitglieder für ihre Aufsichtsratstätigkeit 
Umsatzsteuer zu zahlen haben, wird diese 
von der Gesellschaft erstattet.

§ 7 
1. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in 
der Regel in Sitzungen gefasst. Abwesende 
Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an 
der Beschlussfassung in einer Sitzung des 
Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftli-
che Stimmabgaben überreichen lassen oder 
telefonisch oder per Videokonferenz zuge-
schaltet sind. Die schriftlichen Stimmabga-
ben können durch andere Aufsichtsratsmit-
glieder überreicht werden. Für die Stimm- 
abgabe ausreichend ist die Überreichung 
eines Telegramms, eines Telefaxes oder 
einer Bilddatei, die jeweils im Original 
unterschrieben sind, oder einer mit einer 
elektronischen Signatur versehenen E-Mail.

2. Außerhalb von Sitzungen ist eine 
Beschlussfassung in schriftlicher, fern-
mündlicher und anderer vergleichbarer 
Form zulässig, wenn der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates eine solche Beschlussfassung 
anordnet und kein Mitglied des Aufsichts-
rates diesem Verfahren widerspricht. Einer 
Beschlussfassung per Videokonferenz kann 
nicht widersprochen werden.

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichts-
rat fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. Die Art der 
Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 
4. Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist 
eine Niederschrift zu fertigen, die von dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, bei dessen 
Verhinderung von einem Stellvertreter und 
jeweils einem weiteren Aufsichtsratsmit-
glied, zu unterzeichnen ist. Bei Hinzuzie-
hung eines Protokollführers, der nicht Mit-
glied des Aufsichtsrats ist, ist die Nieder- 
schrift von diesem und dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
einem Stellvertreter, zu unterzeichnen. 
Über Beschlüsse, die außerhalb von Sitzun-
gen gefasst worden sind, ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die von dem Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats, bei dessen 
Verhinderung von einem Stellvertreter, zu 
unterzeichnen ist.
5. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte 
einen oder mehrere Ausschüsse bestellen. 
Ihnen können Aufgaben zugewiesen wer-
den, soweit es das Gesetz zulässt. An den 
Ausschusssitzungen können Aufsichtsrats-
mitglieder, die dem Ausschuss nicht ange-
hören, teilnehmen, wenn der Aufsichtsrats-
vorsitzende nichts anderes bestimmt. Für 
Sitzungen und Beschlussfassungen der 
Ausschüsse gelten die Regelungen zum 
Aufsichtsrat entsprechend.

§ 8 
1. Die Einberufung der Sitzungen des Auf-
sichtsrates erfolgt durch den Vorsitzenden, 
im Verhinderungsfalle durch einen Stellver-
treter. Die Einberufung erfolgt in Textform 
unter Mitteilung der Tagesordnung. In 
dringenden Fällen kann sie auch mündlich 
oder fernmündlich erfolgen.
2. Der Aufsichtsrat hat zwei Sitzungen im 
Kalenderhalbjahr abzuhalten. Er kann 
beschließen, dass eine Sitzung im Kalen-
derhalbjahr abzuhalten ist. Im Übrigen fin-
den Aufsichtsratssitzungen statt, sooft es 
die Geschäfte erfordern. Die Einberufung 
muss unverzüglich erfolgen, wenn der Vor-
stand oder ein Aufsichtsratsmitglied es ver-
langt. Die Sitzung hat binnen zwei Wochen 
nach der Einberufung stattzufinden. 

§ 9 
Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch 
Geschäftsordnung oder durch Beschluss 
festzulegen, dass bestimmte Geschäfte nur 
mit seiner Zustimmung vom Vorstand vor-
genommen werden können. Insbesondere 
ist die Zustimmung des Aufsichtsrates 
erforderlich: 
1. zur Erteilung von Prokuren, 
2. zum Erwerb und zur Veräußerung von 
Grundstücken, die nach Art, Umfang oder 
damit verbundenem Risiko von besonderer 
Bedeutung sind, 
3. zur Beleihung von Grundstücken, 
4. zur Anlegung von Vermögenswerten, die 
nach Art, Umfang oder damit verbunde-
nem Risiko von besonderer Bedeutung sind, 
5. zur Festsetzung der zu zahlenden Nach-
schüsse, 
6. zur Festsetzung von Beitragsrückerstat-
tungen. 

C. Die Mitgliederversammlung
§ 10 
Die Mitgliederversammlungen des Vereins 
finden in Münster (Westf.) statt, die 
ordentlichen spätestens im Monat August. 

§ 11 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstand oder Aufsichtsrat einberufen.

2. Der Vorstand ist ermächtigt, unter Wah-
rung der Vorgaben des § 191 Satz 1 VAG 
i.V.m. § 118a AktG vorzusehen, dass die 
Versammlung ohne physische Präsenz der 
Mitglieder oder ihrer Bevollmächtigten am 
Ort der Mitgliederversammlung abgehalten 
wird (virtuelle Mitgliederversammlung). Die 
Ermächtigung gilt befristet für einen Zeit-
raum von fünf Jahren nach Eintragung der 
Satzungsänderung.
3. Der Vorstand und der Versammlungslei-
ter sind dazu ermächtigt, vorzusehen, die 
Bild- und Tonübertragung der Versamm-
lung zuzulassen.

§ 12 
1. Zur Teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung ist jedes Mitglied berechtigt.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Teil-
nahme an der Mitgliederversammlung ist 
davon abhängig, dass die Mitglieder sich 
vor der Mitgliederversammlung unter 
Angabe der Nummer des Versicherungs-
scheines anmelden. Die Anmeldung muss 
dem Verein unter Verwendung der in der 
Einladung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Mitglieder-
versammlung in Textform (§ 126b BGB) 
zugehen.
2. Das Stimmrecht kann auch durch einen 
Bevollmächtigten, der selbst Mitglied des 
Vereins sein muss, ausgeübt werden. Die 
Bevollmächtigten müssen eine vom Vertre-
tenen eigenhändig unterschriebene Voll-
macht vorlegen, in der die Nummer seines 
Versicherungsscheines angegeben ist. Ein 
Bevollmächtigter kann höchstens drei 
andere Mitglieder vertreten. Der Verein ist 
von der Ausstellung der Vollmacht spätes-
tens sechs Tage vor der Mitgliederver-
sammlung in Textform zu unterrichten.

§ 13 
1. Den Vorsitz in den Mitgliederversamm-
lungen führt der Vorsitzende des Aufsichts-
rates, bei dessen Verhinderung ein Stell
vertreter oder ein anderes Mitglied des 
Aufsichtsrates. 
2. Der Versammlungsleiter kann eine von 
der Ankündigung in der Tagesordnung 
abweichende Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände bestimmen. Er bestimmt 
ferner die Art und Form der Abstimmung. 

§ 14 
1. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften oder die Satzung etwas Abwei-
chendes bestimmen, werden die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung mit einfacher 
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Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. 
2. Wird bei der Vornahme der Wahlen 
durch die Mitgliederversammlung eine 
einfache Stimmenmehrheit bei der ersten 
Wahlhandlung nicht erreicht, findet eine 
engere Wahl unter denjenigen Personen 
statt, denen die beiden größten Stimmen-
zahlen zugefallen sind. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los. 

§ 15 
Die nach Gesetzen oder Verordnungen der 
staatlichen Versicherungsaufsicht bestimm-
ten Rechte einer Minderheit von Mitglie-
dern der Mitgliederversammlung stehen 
einer Minderheit von einem Zwanzigstel 
der stimmberechtigten Mitglieder zu. 

§ 16 
Der Mitgliederversammlung steht die Ent-
scheidung über Beitragserhöhungen inso-
weit zu, als die Erhöhungen mit Wirkung 
für bestehende Versicherungsverhältnisse 
erfolgen sollen. Ausgenommen hiervon 
sind Beitragserhöhungen aufgrund von 
Festpreisvorschriften. Satz 1 gilt ferner 
nicht für Beitragserhöhungen, die mit  
dem Versicherungsnehmer frei vereinbart 
werden, und für solche Beitragserhöhun-
gen, zu denen der Verein bereits aufgrund 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
berechtigt ist. 

§ 17
Für Fristen und Termine, die von der Ver-
sammlung zurückberechnet werden, gilt  
§ 121 Absatz 7 AktG entsprechend.

IV. Rechnungs- und Buch
führungswesen 
§ 18 
Der Vorstand hat in den ersten vier Mona-
ten des Geschäftsjahres den Jahresab-
schluss sowie den Lagebericht für das ver-
gangene Geschäftsjahr aufzustellen und 
den Abschlussprüfern einzureichen. Er hat 
den Jahresabschluss und den Lagebericht 
unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem 
Aufsichtsrat vorzulegen.
Nach Eingang des Berichts des Aufsichts
rates hat der Vorstand die Mitglieder
versammlung zur Entgegennahme des 
festgestellten Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes unverzüglich einzuberufen. 
Die Mitgliederversammlung beschließt all-
jährlich in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahres über die Entlastung des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates und in 
den im Gesetz vorgesehenen Fällen über 
die Feststellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes. 

V. Rücklage, Deckung der 
Ausgaben, Verwendung der 
Überschüsse 
§ 19 
1. Zur Deckung der sich aus dem Jahres

abschluss ergebenden Verluste und zur 
tunlichsten Vermeidung von Nachschüssen 
ist eine Verlustrücklage anzusammeln.  
lhr werden zugeführt: 

a)	� mindestens der handelsrechtliche Jahres
überschuss, bis die Verlustrücklage 25 % 
der Beitragseinnahme für eigene Rech-
nung erreicht oder wieder erreicht hat, 

b)	�die Beiträge, die ihr weiterhin durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung 
überwiesen werden. 

2. Die Verlustrücklage darf zur Deckung 
eines im Geschäftsjahr entstandenen Ver-
lustes nur bis zur Hälfte ihres jeweiligen 
Bestandes in Anspruch genommen werden, 
wobei jedoch mindestens 1.000.000 Euro  
in der Verlustrücklage verbleiben müssen. 
Ein danach noch bestehender Verlust ist, 
wenn er nicht mit Genehmigung der Ver
sicherungsaufsichtsbehörde vorgetragen 
wird, durch Nachschüsse zu decken, zu 
deren Entrichtung sämtliche Mitglieder  
im Verhältnis ihrer Beiträge im letzten 
Geschäftsjahr verpflichtet sind. 

Verbleibt nach Ausschöpfung der Nach-
schusspflicht noch ein Verlust, so darf zu 
seiner Deckung die Verlustrücklage restlos 
in Anspruch genommen werden.

Die Mitglieder sind auch dann im Verhält-
nis ihrer Beiträge im letzten Geschäftsjahr 
zu Nachschüssen verpflichtet, wenn die 
aufsichtsrechtliche Solvabilitätskapital
anforderung oder die Mindestkapital
anforderung nicht mehr bedeckt werden.

Die Nachschusspflicht wird jeweils auf die 
Höhe der Jahresbeiträge beschränkt.

Der Nachschussbetrag wird für jedes ein-
zelne Mitglied gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen durch den Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates festgesetzt 
und jedem einzelnen Mitglied schriftlich 
mitgeteilt mit der Aufforderung zur Zah-
lung binnen einer Frist von vier Wochen 
und dem Hinweis, dass bei Nichtzahlung 
die Verzugsfolgen des § 38 Versicherungs-
vertragsgesetz eintreten. 

§ 20 
1. Der nach Vornahme von Abschreibungen 
und Wertberichtigungen sowie nach Bil-
dung von Rücklagen und Rückstellungen 
verbleibende Überschuss ist in voller Höhe 
der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung zuzuweisen. Die Rückstellung für 
Beitragsrückerstattung ist ausschließlich 
zur Gewährung von Beitragsrückerstattun-
gen bestimmt. 

2. Die Beitragsrückerstattungen können  
für alle oder einzelne versicherte Wagnisse 
erfolgen. Sie können beschränkt werden 
auf im letzten Geschäftsjahr schadenfrei 
verlaufene Risiken oder auch gestaffelt 
nach der Dauer der Schadenfreiheit vor
genommen werden. Erfolgt eine Beitrags-
rückerstattung auch an schadenbehaftete 
Risiken, so kann ihr Anteil auf den Betrag 
beschränkt werden, um den die Beitrags-
rückerstattung die Entschädigungsleistung 
des Vereins übersteigt. Im Laufe des 
Geschäftsjahres beigetretene oder ausge-
schiedene Mitglieder sind von jeglicher 
Beitragsrückerstattung ausgeschlossen.  
In der Kraftverkehrsversicherung können 
abweichend von Satz 4 auch im Laufe des 

Geschäftsjahres beigetretene oder ausge-
schiedene Mitglieder bei der Beitragsrück-
erstattung berücksichtigt werden. 

VI. Vermögensanlage 
§ 21 
Die Anlage des Vermögens erfolgt nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

Vll. Änderung der Satzung sowie 
Einführung und Änderung  
der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen 
§ 22 
1. Änderungen der Satzung werden von 
der Mitgliederversammlung beschlossen 
und bedürfen, sofern sie sich nicht auf 
Allgemeine Versicherungsbedingungen 
beziehen, der Genehmigung der Aufsichts-
behörde. 
2. Zur Vornahme von Änderungen der 
Satzung, die nur die Fassung betreffen,  
ist der Aufsichtsrat ermächtigt. 
3. Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, 
für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde vor 
der Genehmigung des Abänderungsbe-
schlusses die Vornahme von Änderungen 
verlangt, dem zu entsprechen. 
4. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates Allgemeine Ver
sicherungsbedingungen einzuführen oder 
zu ändern. 
5. Beitragsanpassungsklauseln in Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen können 
nach Maßgabe von § 23 auch mit Wirkung 
für bestehende Versicherungsverhältnisse 
geändert werden. Sonstige Änderungen der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
berühren die durch Versicherungsvertrag 
begründeten Rechte und Pflichten der Ver-
sicherungsnehmer nur dann, wenn diese 
nach Mitteilung der Änderungen binnen 
einer ihnen vom Vorstand gesetzten Frist 
ihre Zustimmung erteilen.
6. Die Bestimmungen der §§ 3 Ziffer 1  
und 3; 9 Ziffer 5 und 6; 12; 15; 16; 19 
Ziffer 2 und 20 Ziffer 2 der Satzung 
können auch mit Wirkung für bestehende 
Versicherungsverhältnisse geändert werden.

§ 23 
1. Beitragsanpassungsklauseln in allgemei-
nen Versicherungsbedingungen aller 
gegenwärtig und zukünftig vom Verein 
betriebenen Versicherungszweige können 
auch mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverhältnisse geändert werden. Dies 
gilt nur für Beitragsanpassungsklauseln, die 
nach dem Inkrafttreten dieser Vorschrift 
vereinbart werden.
2. Beitragsanpassungsklauseln im Sinne 
dieser Vorschrift sind Klauseln, die es dem 
Verein ermöglichen, die Beiträge für Versi-
cherungsverhältnisse an einen sich nach 
Vertragsabschluss verändernden Schaden-
aufwand oder an sich verändernde sonstige 
für die Beitragskalkulation relevante Auf-
wendungen anzupassen, um das bei Ver-
tragsschluss bestehende wirtschaftliche 
Äquivalenzverhältnis zwischen der Leistung 
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des Vereins und den dafür zu zahlenden 
Beiträgen der von der Beitragsanpassung 
betroffenen Mitglieder durch Erhöhung 
oder Reduzierung des Beitrages zu erhal-
ten.
3. Die Änderung einer Beitragsanpassungs-
klausel nach Ziffer 1 kann erfolgen, wenn 
nach Vertragsschluss 
-	� die Beitragsanpassungsklausel durch 

höchstrichterliche Rechtsprechung für 
unwirksam erklärt wurde oder 

-	� eine inhaltsgleiche Beitragsanpassungs-
klausel durch höchstrichterliche Recht-
sprechung für unwirksam erklärt wurde 
oder

-	� ein neues oder geändertes Gesetz oder 
eine sonstige für den Verein verbindliche 
rechtliche Regelung oder eine neue oder 
geänderte höchstrichterliche Rechtspre-
chung erhebliche unmittelbare Auswir-
kungen auf die bestehende Beitragsan-
passungsklausel hat oder

-	� die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) die Verwendung 
der Beitragsanpassungsklausel durch 
bestandskräftigen Verwaltungsakt im 
Wege der Missstandsaufsicht beanstan-
det hat.

4. Die Änderung der Beitragsanpassungs-
klausel darf nicht über das zur Wahrung 
des wirtschaftlichen Äquivalenzverhältnis-
ses erforderliche Maß hinausgehen und das 
Mitglied nicht benachteiligen. 
5. Die geänderte Beitragsanpassungsklausel 
wirkt ab Mitteilung über die Änderung für 
die Zukunft. Eine auf Grundlage der geän-
derten Beitragsanpassungsklausel erfolgen-
de rückwirkende Beitragsanpassung für 
Beitragszeiträume, die der Änderung der 
Beitragsanpassungsklausel vorangegangen 
sind, ist nicht möglich.

VlII. Auflösung des Vereins 
§ 24 
1. Beschlüsse über die Auflösung des Ver-
eins müssen in zwei Mitgliederversamm-
lungen gefasst werden, die mindestens vier 
Wochen auseinanderliegen. Erforderlich ist 
eine Stimmenmehrheit von drei Viertel der 
erschienenen Mitglieder. Eine Bevollmäch-
tigung bei der Stimmabgabe gemäß § 12 
Ziff. 2 ist nicht zulässig. Die Auflösung 
bedarf der Genehmigung der Aufsichts
behörde. 

2. Über die Verwendung des bei der 
Abwicklung etwa vorhandenen Überschus-
ses beschließen die beiden Mitgliederver-
sammlungen. Im Übrigen gelten für die 
Auflösung und Abwicklung die gesetzlichen 
Bestimmungen.

Letzte Änderung genehmigt durch 
Verfügung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht vom  
9. August 2023, Geschäftszeichen:  
VA 36-I 5002/00068#00007.


